
Mitglied im VDH und der FCI

Leitfaden zur Eintragung von Ergebnissen aus dem
Bereich Ausbildung, Erziehung und Sport beim BVWS e.V.

(Prüfungen/Ausbildungskennzeichen)

Stand: 01.01.2013

1. Allgemein

1.1 Jede Meldung eines Ergebnisses (Prüfung/Ausbildungskennzeichen) liegt in der Eigenverantwortung des 
Hundebesitzers.
Diese muss generell in schriftlicher Form erfolgen.

1.2 Für die Meldung ist das vom BVWS e.V. vorgegebene Formular komplett auszufüllen und zu verwenden.
1.3 Die eingereichte Meldung wird umgehend durch den Beirat für Ausbildung, Erziehung und Sport an folgende Stellen 

weitergeleitet:
a) an das Zuchtbuchamt zur Eintragung in das Zuchtbuch
b) an den Vorstand zur Veröffentlichung der Meldung im nächsten DWS und auf der BVWS-Homepage
Mit einer Bearbeitungszeit von ca. 3 Wochen ist zu rechnen.

2. Definition Prüfung/Ausbildungskennzeichen/Ergebnis

2.1 Ausbildungskennzeichen (AKZ)

Ausbildungskennzeichen im Sinne der Ausbildungs-, Zucht- und Körordnung sind im Leitfaden der FCI für internationale 
Gebrauchshundprüfungen und internationale Fährtenhundprüfungen FCI-IPO definiert. Diese werden laut BVWS-
Zuchtordnung zur Eintragung in BVWS-Zuchtpapiere (Ahnentafeln usw.) übernnommen.

2.2 Prüfungen, die nach FCI-Prüfungsordnung oder nach im VDH gültiger Prüfungsordnung, wie z.B.

> Leitfaden der FCI für internationale Gebrauchshundprüfungen und internationale Fährtenhundprüfungen
> FCI/VDH-Agility-Reglement
> FCI/VDH-Obedience-Reglement
> FCI-Leitfaden für die internationalen Prüfungen Nordischen Stils
> FCI-IPO-RH (Rettungshunde)
> PO des SV für Ausdauerprüfungen (AD)
> VDH-PO THS

absolviert und bestanden wurden, können in die BVWS-Datenbank übernommen werden. Hierunter fallen auch die in 
der FCI-IPO nicht zum Erwerb eines AKZ definierten Prüfungen (FPR 1-3, UOP 1-3, SPR 1-3, Stöberprüfungen usw.)

2.3 Sonstige Prüfungen und Ausbildungen

Prüfungen, welche von der FCI sowie vom VDH nicht reglementiert sind, aber nach einer in Deutschland veröffentlichten PO 
absolviert werden (z.B. Zielobjektsuche), zählen zu dem Bereich "sonstige Prüfungen und Ausbildungen". Das gilt auch für 
zertifizierte Spezialausbildungen. Darunter fallen z.B. Ausbildungen zum Therapiebegleithund-, Blindenführhund usw.

2.4 Überregionalen Prüfungen/Wettbewerbe

Ergebnisse bei überregionalen Prüfungen/Wettbewerben werden zusätzlich mit dem erworbenen Platz oder Titel in die 
BVWS-Datenbank eingetragen.

gez. Rainer Freimut

Beirat für Erziehung, Ausbildung und Sport im BVWS e.V.


	Tabelle1

